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Text 

§ 91. 

(1) Die Liquidatoren haben für den Beginn der Liquidation eine Bilanz (Eröffnungsbilanz) und 
weiterhin für den Schluß jedes Geschäftsjahres einen Jahresabschluß und einen Lagebericht aufzustellen. 
§ 211 Abs. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 5 des Aktiengesetzes 1965 sind sinngemäß anzuwenden. Die 
Liquidatoren haben ferner die Auflösung der Gesellschaft in den Bekanntmachungsblättern zu 
veröffentlichen und dabei die Gläubiger der Gesellschaft aufzufordern, sich bei ihnen zu melden. 
Bekannte Gläubiger sind hiezu unmittelbar aufzufordern. 

(2) Die bei Auflösung der Gesellschaft vorhandenen und die während der Liquidation eingehenden 
Gelder sind zur Befriedigung der Gläubiger zu verwenden. Nicht erhobene Schuldbeträge sowie die 
Beträge für noch nicht fällige oder streitige Forderungen sind zurückzubehalten. Gleiches gilt von 
schwebenden Verbindlichkeiten. 

(3) Das nach Berichtigung und Sicherstellung der Schulden verbleibende Vermögen dürfen die 
Liquidatoren nicht vor Ablauf von drei Monaten seit dem Tage der Veröffentlichung der durch Absatz 1 
vorgeschriebenen Aufforderung an die Gläubiger unter die Gesellschafter verteilen. Die Verteilung hat in 
Ermangelung besonderer Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages nach dem Verhältnisse der 
eingezahlten Stammeinlagen zu erfolgen. 

(4) Die von Gläubigern oder Gesellschaftern nicht behobenen Beträge sind vor Beendigung der 
Liquidation zu Gericht zu erlegen. 


